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©  Induktivdurchlass. 

©  Ein  rationell  herstellbarer  feuerwiderstandsfähi- 
ger  Induktivauslaß,  der  sich  mit  einem  individuellen 
Farbanstrich  versehen  läßt,  weist  eine  schlitzförmige 
Einlaßöffnung  (1)  und  zwei  Auslaßöffnungen  (2)  auf. 
Ein  Staukörper  (4)  begrenzt  die  Auslaßöffnungen  (2), 
wobei  zwei  Blechplatten  (5,  6)  einen  Rahmen  für  die 
Einlaßöffnung  (1)  bzw.  einen  Rahmen  für  die  Ausiaß- 
öffnungen  (2)  bilden.  Die  Blechplatte  (5)  für  die 
Einlaßöffnung  (1)  ist  mit  einem  T-förmigen  Schlitz 
versehen,  wobei  zwei  dadurch  entstehende  Zungen 
(8)  jeweils  in  Richtung  auf  eine  der  Auslaßöffnungen 
(2)  umgebogen  sind.  Zur  Bildung  der  Auslaßöffnun- 
gen  (2)  ist  die  Blechplatte  (6)  mit  zwei  U-förmigen 
Schlitzen  versehen.  Die  dadurch  entstehenden  Zun- 
gen  (11)  sind  in  Richtung  auf  die  Einlaßöffnung  (1) 
abgewinkelt. 
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INDUKTIVDURCHLASS 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Induktivdurchlaß  mit 
mindestens  einer  schlitzförmigen  Einlaßöffnung 
und  mindestens  zwei  Auslaßöffnungen.  Die  Auslaß- 
öffnungen  sind  an  einander  zugewandten  Seiten 
durch  einen  Staukörper  begrenzt.  Dieser  ist  in  sei- 
nem  Grundriß  dem  Querschnitt  der  Einlaßöffnung 
angepaßt  und,  der  Strömungsrichtung  folgend,  in 
einem  senkrechten  Abstand  zur  Ebene  der  Einlaß- 
öffnung  angeordnet. 

Derartige  Induktivdurchlässe  sind  allgemein  be- 
kannt  und  werden  vorzugsweise  im  Deckenbereich 
eines  zu  belüftenden  und/oder  zu  klimatisierenden 
Raumes  angeordnet  und  sind  an  ein  Luftkanalsy- 
stem  angeschlossen.  Durch  die  Formgestaltung 
dieser  Durchlässe  erhalten  die  austretenden  Luft- 
strahlen  einen  hohen  Impuls  und  sind  dadurch  in 
der  Lage,  sich  intensiv  mit  Raumluft  zu  vermi- 
schen,  bevor  sie  in  den  Aufenthaltsbereich  des 
Raumes  gelangen,  so  daß  dort  Zugerscheinungen 
vermieden  werden. 

Die  an  sich  in  ihrer  Funktionsweise  bewährten 
bekannten  Induktivdurchlässe  sind  in  der  Regel  aus 
Kunststoff,  vorzugsweise  im  Spritzgußverfahren, 
hergestellt  und  dadurch  verhältnismäßig  preiswert. 
Induktivdurchlässe  aus  Kunststoff  haben  jedoch 
zwei  wesentliche  Nachteile:  Zum  einan  mangelt  es 
den  Induktivdurchlässen  aus  Kunststoff  an  einer 
hinreichenden  Temperaturbeständigkeit,  wobei  die 
Durchlässe  je  nach  dem  für  ihre  Herstellung  einge- 
setzten  Kunststoff  in  Brand  geraten  können.  Zum 
anderen  lassen  sich  Induktivdurchlässe  aus  Kunst- 
stoff  nur  schwierig  mit  einem  Farbanstrich  verse- 
hen  und  können  daher  nur  mit  besonders  hohem 
Aufwand  dem  individuellen  Farbenspektrum  eines 
Raumes  angepaßt  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Induktivdurchlaß  der  eingangs  beschriebenen 
Art  vorzuschlagen,  der  sich  mindestens  ebenso 
rationell  herstellen  läßt  wie  die  bekannten  Induktiv- 
durchlässe  und  darüber  hinaus  die  Vorteile  auf- 
weist,  daß  er  sich  durch  eine  hohe  Feuerwider- 
standsfähigkeit  auszeichnet  und  sich  rationell  und 
dauerhaft  mit  einem  individuellen  Farbanstrich  ver- 
sehen  läßt. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  von  einem 
Induktivdurchlaß  der  im  Oberbegriff  des  Anspruchs 
1  genannten  gattungsgemäßen  Art  ausgegangen, 
welcher  erfindungsgemäß  die  im  kennzeichnenden 
Teil  desselben  angegebenen  Merkmale  aufweist. 

Zur  Herstelung  des  erfindungsgemäßen  Induk- 
tivdurchlasses  sind  lediglich  zwei  im  wesentlichen 
quadratische  Blechplatten  erforderlich,  welche,  in 
der  erfindungsgemäßen  Weise  gestanzt  und  ver- 
formt,  zwei  Bauelemente  ergeben,  die  so  ineinan- 
der  verschachtelbar  sind,  daß  sie  ohne  weitere 

Hilfsmittel  den  Induktivdurchlaß  entstehen  lassen. 
Um  zwischen  der  Einlaßöffnung  und  den  Aus- 

laßöffnungen  einen  fließenden  Wandungsübergang 
zu  erhalten,  sieht  eine  Ausgestaltung  der  Erfindung 

5  vor,  daß  je  eine  Längskante  der  die  Einlaßöffnung 
bildenden  Zungen  an  je  einer  Längskante  der  die 
Auslaßöffnungen  begrenzenden  Zungen  anstößt. 

Die  beiden  den  Induktivdurchlaß  bildenden 
Bauelemente  lassen  sich  hinreichend  fest  miteinan- 

w  der  verklemmen,  wenn  gemäß  einer  weiteren  Aus- 
gestaltung  der  Erfindung  jeweils  mindestens  ein 
Mittelstück  der  beiden  senkrecht  zur  Längserstrek- 
kung  der  Ein-  und  Auslaßöffnungen  verlaufenden 
gegenüberliegenden  Randbereiche  der  die  Einlaß- 

75  Öffnung  definierenden  Blechplatte  in  Richtung  der 
die  Auslaßöffnungen  definierenden  Blechplatte  um 
90°  abgewinkelt  ist  und  die  so  gebildeten  Schen- 
kel  einen  senkrechten  Abstand  voneinander  einneh- 
men,  welcher  der  Längserstreckung  der  die  Aus- 

20  laßöffnung  begrenzenden  Zungen  entspricht.  Die 
Seitenkanten  der  die  Einlaßöffnung  begrenzenden 
Zungen  können  dabei  unter  Preßsitz  gegen  die 
Schenkel  der  Randbereiche  der  die  Einlaßöffnung 
definierenden  Blechplatte  anstoßen.  Es  liegt  natür- 

25  lieh  im  Rahmen  der  Erfindung,  an  den  seitlichen 
Kanten  der  Zungen,  welche  die  Einlaßöffnung  be- 
grenzen,  kleine  Vorsprünge  oder  Vertiefungen  vor- 
zusehen,  welche  mit  Vertiefungen  bzw.  Vorsprün- 
gen  der  anliegenden  Schenkel  korrespondieren. 

30  In  ähnlicher  Weise  kann  zwischen  den  Schen- 
keln  ein  dachwinkelförmig  gebogener  Blechstreifen, 
der  als  zusätzliches  Bauelement  hergestellt  ist,  an- 
geordnet  sein.  Der  Blechstreifen  soll  einen  Blech- 
steg  zwischen  den  beiden  Auslaßöffnungen  überla- 

35  gern  und  mit  diesem  einen  im  Querschnitt  drei- 
ecksförmigen  Staukörper  bilden.  Die  Strömungs- 
wege  durch  den  Induktivdurchlaß  erhalten  dadurch 
einen  diffusorähnlichen  Querschnitt,  wie  er  an  sich 
von  aus  Kunststoff  im  Spritzgußverfahren  herge- 

be  stellten  Induktivdurchlässen  bekannt  ist. 
Weiterhin  sieht  eine  Ausgestaltung  der  Erfin- 

dung  vor,  alle  Randstreifen  der  beiden  Blechplatten 
in  Richtung  auf  die  jeweils  andere  Blechplatte  hin 
abzuwinkein,  wodurch  ein  im  wesentlichen  quader- 

45  förmiger  Baukörper  entsteht,  der  sich  beispielswei- 
se  deckenbündig  in  kassettenförmigen  Aussparun- 
gen  integrieren  läßt. 

Schließlich  sieht  eine  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  noch  vor,  daß  die  Blechplatten  im  wesentli- 

50  chen  einen  quadratischen  Grundriß  aufweisen.  Hal- 
ten  die  abgewinkelten  Blechplatten  den  quadrati- 
schen  Grundriß  im  wesentlichen  bei,  lassen  sich  so 
ausgebildete  Induktivdurchlässe  in  Reihen  anord- 
nen,  wobei  die  Längserstreckungen  der  Einlaß-  und 
Auslaßöffnungen  eines  Induktivdurchlasses  zu  de- 
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nen  benachbarter  Induktivdurchlässe  um  90°  ver- 
dreht  angeordnet  werden  können. 

Dadurch  können  sich  die  Austrittsebenen  der 
Luftstrahlen  eines  Induktivdurchlasses  mit  den  Aus- 
trittsebenen  der  Luftstrahlen  aus  benachbarten  In- 
duktivdurchlässen  schneiden,  wodurch  die  Durch- 
mischung  sowohl  der  Zuluftstrahlen  untereinander 
wie  auch  deren  Durchmischung  mit  Raumluft  hoch- 
wirksam  gefördert  wird. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
des  erfindungsgemäßen  Induktivdurchlasses  darge- 
stellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  vertikalen  Querschnitt  nach  der 
Linie  l  -  I  der  Fig.  2  und 
Fig.  2  einen  Grundriß. 
Der  Induktivdurchlaß  ist  mit  einer  Einlaßöffnung 

1  und  zwei  Auslaßöffnungen  2  versehen,  die  über 
einen  im  Querschnitt  Y-förmigen  Strömungsweg  3 
verbunden  sind.  Die  einander  zugewandten  Seiten 
der  beiden  Auslaßöffnungen  2  sind  durch  einen 
Staukörper  4  begrenzt,  der  dem  Querschnitt  der 
Einlaßöffnung  1  angepaßt  und  in  einem  Abstand  zu 
deren  Ebene  so  angeordnet  ist,  daß  der  Staukörper 
4  außenseitig  bündig  mit  den  beiden  Auslaßöffnun- 
gen  2  abschließt. 

Der  Induktivdurchlaß  ist  aus  zwei  Blechplatten 
5  und  6  sowie  einem  Blechstreifen  7  zusammenge- 
setzt. 

Die  Blechplatte  5  bildet  einen  Rahmen  für  die 
Einlaßöffnung  1  und  ist  dazu  doppel-T-förmig  ge- 
schlitzt,  wobei  zwei  dadurch  entstehende  Zungen  8 
über  einen  Radius  in  Richtung  zu  den  Auslaßöff- 
nungen  2  umgebogen  sind.  Mittelstücke  von  paral- 
lelen  Randbereichen  der  Blechplatte  5,  die  senk- 
recht  zur  Längserstreckung  der  Einlaßöffnung  1 
verlaufen,  sind  um  90°  in  Richtung  zur  Blechplatte 
6  umgebogen  und  bilden  Schenkel  9,  deren  Ab- 
stand  voneinander  mit  der  Breite  der  Zungen  8 
übereinstimmt.  Zwischen  diesen  Schenkeln  ist  zu- 
dem  der  dachwinkelförmig  gebogene  Blechstreifen 
7  angeordnet.  Weiterhin  sind  auch  noch  parallel  zur 
Längserstreckung  der  Einlaßöffnung  1  verlaufende 
Randstreifen  10  der  Blechplatte  5  rechtwinklig  in 
Richtung  auf  die  Blechplatte  6  umgebogen. 

In  der  Blechplatte  6  sind  durch  zwei  spiegel- 
bildlich  zueinander  angeordnete  U-förmige  Aus- 
stanzungen  die  Auslaßöffnungen  2  gebildet,  wobei 
Zungen  11  in  Richtung  zur  Einlaßöffnung  1  so 
gebogen  sind,  daß  Randkanten  der  Zungen  8  ge- 
gen  Randkanten  der  Zungen  11  anstoßen  und  so- 
mit  ein  fließender  Übergang  innerhalb  des  Strö- 
mungsweges  3  entsteht.  Randstreifen  12  der 
Blechplatte  6  sind  in  Richtung  der  Blechplatte  5  so 
abgewinkelt,  daß  sie  mit  deren  abgewinkelten 
Randstreifen  10  fluchten. 

Als  Bestandteil  der  Blechplatte  6  bildet  ein 
Blechsteg  13  zwischen  den  Auslaßöffnungen  2  die 
Unterseite  des  durch  den  Blechstreifen  7  vervoll- 

ständigten  Staukorpers  4. 
Die  drei  Bauelemente  des  erfindungsgemäßen 

Induktivdurchlasses  können  daher  rationellerweise 
in  einem  Stanz-  und  Biegeverfahren  hergestellt 

5  werden  und  sind  beispielsweise  im  Tauchverfahrer 
rationell  mit  der  jeweils  individuell  gewünschten 
Farbe  zu  versehen.  Der  quadratische  Grundriß  des 
Induktivdurchlasses  erlaubt  eine  wahlweise  um  90° 
verdrehte  Anordnung,  beispielsweise  innerhalb  ei- 

<o  ner  entsprechend  ausgelegten  Rasterdecke. 

Ansprüche 

75  1.  Induktivdurchlaß  mit  mindestens  einer  schlitzför- 
migen  Einlaßöffnung  und  mindestens  zwei  Auslaß- 
öffnungen,  die  an  einander  zugewandten  Seiten 
durch  einen  Staukörper  begrenzt  sind,  welcher  in 
seinem  Grundriß  dem  Querschnitt  der  Einlaßöff- 

20  nung  angepaßt  und,  der  Strömungsrichtung  fol- 
gend,  in  einem  senkrechten  Abstand  zur  Ebene  der 
Einlaßöffnung  angeordnet  ist,  gekennzeichnet 
durch  zwei  Blechplatten  (5,  6),  von  denen  eine  (5) 
einen  Rahmen  für  die  Einlaßöffnung  (1)  und  die 

25  andere  (6)  je  einen  Rahmen  für  die  Ausiaßöffnun- 
gen  (2)  bildet,  wobei  zur  Erzeugung  der  Einlaßöff- 
nung  (1)  die  eine  Blechplatte  (5)  mit  einem  doppel- 
T-förmigen  Schlitz  versehen  ist  und  die  beiden 
dadurch  entstehenden  Zungen  (8)  jeweils  in  Rich- 

30  tung  auf  eine  Auslaßöffnung  (2)  umgebogen  sind 
und  wobei  zur  Bildung  der  Auslaßöffnungen  (2)  die 
andere  Blechplatte  (6)  mit  zwei  U-förmigen  Schlit- 
zen  versehen  ist  und  die  beiden  dadurch  entste- 
henden  Zungen  (11)  in  Richtung  auf  die  Einlaßöff- 

35  nung  (1)  abgewinkelt  sind. 
2.  Induktivdurchlaß  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  je  eine  Längskante  der  die  Ein- 
laßöffnung  (1)  begrenzenden  Zungen  (8)  an  je  eine 
Längskante  der  die  Auslaßöffnungen  begrenzenden 

40  Zungen  (11)  anstößt. 
3.  Induktivdurchlaß  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  jeweils  mindestens  ein 
Mittelstück  der  beiden  senkrecht  zur  Längserstrek- 
kung  der  Ein-  und  Auslaßöffnungen  (1,  2)  verlau- 

45  fenden  gegenüberliegenden  Randbereiche  der  die 
Einlaßöffnung  (1)  definierenden  Blechplatte  (5)  in 
Richtung  der  die  Auslaßöffnungen  (2)  definierenden 
Blechplatte  (6)  um  90°  abgewinkelt  ist  und  die  so 
gebildeten  Schenkel  (9)  einen  senkrechten  Abstand 

so  voneinander  einnehmen,  welcher  der  Längserstrek- 
kung  der  die  Einlaßöffnung  (1)  begrenzenden  Zun- 
gen  (8)  entspricht. 
4.  Induktivdurchlaß  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 

55  sehen  den  Schenkeln  (9)  ein  dachwinkelförmig  ge- 
bogener  Blechstreifen  (7)  angeordnet  ist,  der  einen 
Blechsteg  (13)  zwischen  den  beiden  Auslaßöffnun- 
gen  (2)  überlagert  und  mit  diesem  einen  im  Quer- 
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schnitt  dreiecksformigen  Staukörper  (4)  bildet. 
5.  Induktivdurchlaß  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  alle 
Randstreifen  der  beiden  Blechplatten  (5,  6)  in  Rich- 
tung  auf  die  jeweils  andere  Blechplatte  (6,  5)  hin 
abgewinkelt  sind. 
6.  Induktivdurchlaß  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Blechplatten  (5,  6)  im  wesentlichen  einen  quadrati- 
schen  Grundriß  aufweisen. 
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